
2. Protokollnotiz

zum 

Vertrag 

zur Ermittlung des zu bereinigenden Behandlungsbedarfs 

in den durch das SGB V vorgesehenen Fällen 

ab dem 1. Quartal 2018 

zwischen 

der 
Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 

- nachfolgend „KV Berlin" genannt -

und dem 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) - Landesvertretung Berlin 

vertreten durch den Bevollmächtigten 

für die 

Techniker Krankenkasse 

Landesvertretung Berlin/Brandenburg 
- nachfolgend „TK" genannt -

Die vorliegende 2. Protokollnotiz zum Bereinigungsvertrag vom 24.01.2018, i.d.F. der 5. Änderungsver
einbarung vom 15.09.2022, regelt insbesondere die Umsetzung des Beschlusses des Bewertungsaus
schusses in seiner 622. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) (im Folgenden BA-Beschluss genannt) -
zur Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 489. Sitzung (schriftliche Be
schlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 532. Sit
zung (schriftliche Beschlussfassung) - zum Bereinigungsverfahren aufgrund der Beendigung der extra
budgetären Vergütung für Leistungen nach § 87a Abs. 3 Satz 5 Nr. 5 SGB V (Neupatienten) zum 31. 
Dezember 2022. 

Abweichend zu den vertraglichen Regelungen des o.g. Bereinigungsvertrages gilt für die Quartale 

2/2023 bis 1/2024 folgendes: 

Zur Anpassung der Gesamtbereinigungsmengen an die MGV-Abgrenzung für fallbezogen aufgrund des 
GKV-FinStG (Neupatienten) nicht mehr extrabudgetär vergütete Leistungen kommen in den Quartalen 
2/2023 bis 1/2024 quartals- und vertragsspezifische FinStG-SV-Anpassungsfaktoren zur Anwendung. 
Die KV Berlin ermittelt die FinStG-SV-Anpassungsfaktoren und teilt diese rechtzeitig vor den quartals
bezogenen Datenlieferfristen mit. Für das Quartal 2/2023 wird der FinStG-SV-Anpassungsfaktor von 
der KV Berlin bis Ende Februar 2023 mitgeteilt. 

Mit Wirkung ab dem 01.07.2023: 

Die GOP 03020 wird in allen Ziffernkränzen L03 und L08 - außer die für Sachsen-Anhalt und Baden
Württemberg - aufgenommen. 

Die GOP 04020 wird in den Ziffernkränzen L03 und L08 für Berlin aufgenommen. 

Die Ziffernkränze werden entsprechend ausgetauscht. 
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